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HERZLICH WILLKOMMEN ZUM



Jedes Wort wirkt!

Jedes Wort bewirkt und 

jedes Wort hat eine

Wirkung.

Lea Wedewardt



Orientierungskatalog
Entwicklungsprozess
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Missbrauch von Schutzbefohlenen in Einrichtungen

Rückmeldungen aus Beratungen und Weiterbildungen

Erfahrungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
im häuslichen Umfeld

Gesetzliche Grundlagen und Handlungsempfehlungen 
für Einrichtungen



Grenzen verletzen?
Ich doch nicht – oder doch?



Die sicherste Möglichkeit, 

Fehler und ungewollte Grenz-

verletzungen regelmäßig zu

wiederholen, besteht darin, 

diese niemals zu thematisieren

und anzusprechen. 
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Fachgruppe „Außenblick“ 
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Öffentliche Beteiligung

Juristische Begleitung

Arbeitsgruppe Görlitz und Dresden | Sachsen

Fachbeirat
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Allgemeiner 
Sozialer 
Dienst

Fachberatungsstelle 
gegen sexualisierte 

GewaltFamilien-
hebammen

Netzwerke 
Kinderschutz und 

Frühe Hilfen

Gesundheits-
amt

Beratungs- und 
Vermittlungsstelle für 

Kindertagespflege

AG für 
Familienbildung

Kindertages-
pflege-
personen
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15 Mitglieder

4 Arbeitstreffen

Arbeitsgruppe 
Sachsen

16 Mitglieder

3 Arbeitstreffen

Arbeitsgruppe 
Görlitz

Fachgruppe Außenblick

Ergebnisse fließen direkt in Diskussion der Arbeitsgruppen mit ein
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Wir sind das Thema 
gleich mal im 

gesamten Team 
angegangen.

Erzieher*innen wollen 
es manchmal besser 
wissen, was gut für 

das Kind ist.

„Ab wann ist es bedrängen? 
Besser gelb zugeordnet?“

„Nein, bedrängen ist 
bewusst.“

Zum Schlaf-Wach-Konzept:
Alternativen müssen geschaffen 

werden! Es ist machbar, das 
umzusetzen.

Standards für 
Kindeswohlgefährdung 

können gar nicht klar genug 
formuliert werden.

„Die Formulierung so, weicht 
auf.“

Ich bringe ganz 
viele Fragen und 
Ergänzungen aus 

dem Bereich 
Krippe mit.
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• Einführung zur rechtlichen Einordnung

• Erstprüfung des Diskussionsentwurfs

• Begleitung der Arbeitsgruppen

• Zweitprüfung

• Endprüfung



DIJuF:

„Wir begrüßen das Anliegen der Entwicklung 
eines Orientierungskatalogs ausdrücklich, der für 
die Praxis außerordentlich hilfreich sein kann, um 
die Prävention von innerinstitutionellen 
Kindeswohlgefährdungen zu stärken und Hilfe bei 
der Intervention im konkreten Gefährdungsfall zu 
bieten.“ 
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Rückmeldungen - Auszug:

• Schärfung der Thematik

• Gutes Reflexionsinstrument für Fachkräfte und 
Teams  grüne Spalte ist wegweisend

• Orientierungskatalog fordert Leitungen und 
Träger bei ROT zum Handeln auf

• Kann zur Weiterentwicklung der Teamkultur 
beitragen

• Es braucht thematische Fortbildungen!
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Orientierungskatalog

Inhalt und Anwendung
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Sächsischer Bildungsplan
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 …
UN-Kinderrechtskonvention

„Empfehlung zur Erstellung eines Kinderschutz-
konzeptes für Kindertageseinrichtungen im 
Freistaat Sachsen“ Landesjugendhilfeausschuss 2021

Initiative „Kein Raum für Missbrauch“ 
des Unabhängigen Beauftragen für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs 



Literatur



Literatur
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• Professionelles Verständnis

• Nonverbale und verbale Zuwendung

• Bildung und Entwicklung

• Regeln und Konsequenzsetzung

• Aufsicht und Schutz vor Gefahren

• Ernährung

• Schlafen-Ruhen-Wachen

• Körperpflege
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kindeswohlgefährdend unangemessen angemessen

strafrechtlich relevantes 
Verhalten
(StGB)

nicht tolerierbares 
pädagogisches Verhalten
(BGB, SGB VIII)

grenzverletzendes 
Verhalten

kindeswohlunterstützendes 
pädagogisches Verhalten

Dieses Verhalten ist 
strafrechtlich untersagt.
…

Bei diesem Verhalten 
können 
betriebserlaubnisrelevant
e, arbeitsrechtliche und 
zivilrechtliche 
Gesetzlichkeiten greifen.
…

Grenzverletzendes 
Verhalten verletzt die 
Grenzen des Kindes, 
seiner Eltern, der 
geltenden Werte oder 
der pädagogischen 
Standards in der 
Einrichtung. 
…

Das Verhalten der Fachkraft ist 
pädagogisch professionell und 
entspricht dem heutigem Stand in der 
Fachwelt und den geltenden Werten der 
Gesellschaft.
Mit Blick auf das einzelne Kind im 
Gruppensetting wird das kindliche 
Wohlbefinden sichergestellt. Die Rechte 
und Belange des Kindes sind gewahrt.
…
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• … ermöglicht Teamreflexion und fordert zur 
Auseinandersetzung im Team auf.  

• … unterstützt als Diskussionsgrundlagen die 
konzeptionelle Arbeit 

• … gibt Themenvorschläge für pädagogische Tage 

• … gibt Orientierung bei Verdachtsmomenten von 
unangemessenem Verhalten



O
ri

e
n

ti
e

ru
n

gs
h

ilf
e Die Auseinandersetzung mit dieser 

Einschätzungshilfe erfordert 

… Zeit

… Reflexionsrahmen

… konkrete Untersetzung
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begünstigen können

… Rahmenbedingungen

… unterschiedliches Wissen

… unterschiedliche Sozialisation

… unzureichende Fehlerkultur

… situative Überforderung
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Der Fokus dieser Orientierungshilfe liegt auf der 
Reflexion und dem Lernprozess im Sinne einer 
Fehlerkultur.
Er ist nicht angedacht für eine gesamte 
Verhaltensbewertung und zum Screening von 
Fachkräften. Die Wertschätzung der pädagogischen 
Arbeit der Fachkräfte soll im Vordergrund stehen.
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Empfohlener Umgang – Verdachtsmomente 
einordnen und angemessen handeln S. 82ff.



w
e

it
e

rf
ü

h
re

n
d

Empfohlener Umgang – Verdachtsmomente 
einordnen und angemessen handeln
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Empfohlener Umgang – Verdachtsmomente 
einordnen und angemessen handeln



Professionelles Verständnis
Gewaltfreiheit S. 16-17



Professionelles Verständnis
Umgang mit Beschwerden S.24-25



Professionelles Verständnis
Sexualität und Intimsphäre S. 26-27



nonverbale und verbal Zuwendung
Wertschätzung S. 30-31
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Folgendes wird an Sie herangetragen 
Fall von Frau Naake – Neurupiner Landgericht 2019

• Junge 2,4 Jahre; schlief mittags nicht wie vorgesehen und 
störte immer wieder die Gruppe beim Schlafen

• mind. dreimal unter Anwendung einfacher körperlicher 
Gewalt mit dem Bauch auf Matratze
vollständig zugedeckt + Decke oben unter Matratze gestopft 
+ mit Stuhl über Kopf fixiert

• Junge brachte Widerwillen zum Ausdruck 
- gegen Liegeposition stemmen
- Weinen und meckern wegen beklemmender Situation



Schlafen - Ruhen - Wachen
Schlaf-, Ruh-, Wachsituation S. 70-71
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Einordnung in den Orientierungskatalog

• S. 16 Gewaltfreiheit
„Jegliche Form der körperlichen, psychischen Gewalt sowie entwürdigende 
Maßnahmen durch die Fachkraft sind unzulässig.“

• S. 18 Professionelle Nähe im Alltagsgeschehen mit Kindern
„Die Fachkraft missachtet die deutlichen (non)verbalen Signale des Kindes 
auf Selbstbestimmung, Abgrenzung oder Zuwendung.“

• S. 30 Wertschätzung
„Die … Nöte, Schmerzen und Kummer des Kindes werden … bewusst nicht 
berücksichtig.“

• S. 46 Erziehungsmaßnahmen/Konsequenzsetzung
„Die Fachkraft wendet entwürdigende Erziehungsmaßnahmen an.“
„Die Erziehungsmaßnahmen der Fachkraft sind unangemessen …“
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Tathergang 11/2016 – 12/2016:

- Beobachtung durch Praktikantin

- Information an Ausbildnerin (November 2016)

- Hinzuziehung Zeugin (weitere Praktikantin)

- Dokumentation (Lerntagebuch) / Fotografie der Situation

- Ende des Praktikums zum Jugendamt → Meldung KWG (März
2017)

- Innerbehördliche Beratung→ Information Träger der Einrichtung

o Gespräch mit Fachkraft→ Situation bestätigt

o Träger stellt Strafanzeige

- Verurteilung wegen Nötigung

Der Schutzkonzeptprozess unterstützt dabei, eine Team-, Kommunikations- und
Reflexionskultur zu entwickeln. Ein Ansprechen solch gravierender Situationen
muss zur Fachlichkeit dazugehören und darf nicht als „Anschwärzen“ gelten.
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Folgendes wird an Sie herangetragen (aus Online-Befragung)

• Eine Kollegin hat den Kindern keine Wahlmöglichkeit beim Windelwechseln 
eingeräumt: im Stehen, die Möglichkeit allein über die Treppe nach oben zu 
gelangen etc. 



Körperpflege
Windelwechsel S.74-75



A
n

w
e

n
d

u
n

g
Folgendes wird an Sie herangetragen (aus Online-Befragung)

• Eine Kollegin hat den Kindern keine Wahlmöglichkeit beim Windelwechseln 
eingeräumt: im Stehen, die Möglichkeit allein über die Treppe nach oben zu 
gelangen etc. 

• Diese Kollegin hat ebenso Krippenkinder ohne diese anzusprechen und mit 
ihnen Blickkontakt zu haben auf die Wickelkommode gehoben und unsanft 
abgelegt.



nonverbale und verbale Zuwendung
Interaktion & Wortwahl und Inhalt S.32-33
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Folgendes wird an Sie herangetragen (aus Online-Befragung)

• Eine Kollegin hat den Kindern keine Wahlmöglichkeit beim Windelwechseln 
eingeräumt: im Stehen, die Möglichkeit allein über die Treppe nach oben zu 
gelangen etc. 

• Diese Kollegin hat ebenso Krippenkinder ohne diese anzusprechen und mit 
ihnen Blickkontakt zu haben auf die Wickelkommode gehoben und unsanft 
abgelegt.

• Dies erfolgte immer, wenn sie "schlechte Laune" hatte oder unzufrieden war.



Professionelles Verständnis
Professionelle Nähe im Alltagsgeschehen mit Kindern S.18/19
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Folgendes wird an Sie herangetragen (aus Online-Befragung)

• Eine Kollegin hat den Kindern keine Wahlmöglichkeit beim Windelwechseln 
eingeräumt: im Stehen, die Möglichkeit allein über die Treppe nach oben zu 
gelangen etc. 

• Diese Kollegin hat ebenso Krippenkinder ohne diese anzusprechen und mit 
ihnen Blickkontakt zu haben auf die Wickelkommode gehoben und unsanft 
abgelegt.

• Dies erfolgte immer, wenn sie "schlechte Laune" hatte oder unzufrieden war.
• im Prozess des Windelwechselns hat sie mit den Kinder kein Wort gewechselt

Wenn Kinder angesprochen, dann selten und so
"Du dicker Sack." oder "Du Scheißer stinkst." 



nonverbale und verbale Zuwendung
Anrede S.32/33
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Folgendes wird an Sie herangetragen (aus Online-Befragung)

• Eine Kollegin hat den Kindern keine Wahlmöglichkeit beim Windelwechseln 
eingeräumt: im Stehen, die Möglichkeit allein über die Treppe nach oben zu 
gelangen etc. 

• Diese Kollegin hat ebenso Krippenkinder ohne diese anzusprechen und mit 
ihnen Blickkontakt zu haben auf die Wickelkommode gehoben und unsanft 
abgelegt.

• Dies erfolgte immer, wenn sie "schlechte Laune" hatte oder unzufrieden war.
• im Prozess des Windelwechselns hat sie mit den Kinder kein Wort gewechselt

Wenn Kinder angesprochen, dann selten und so
"Du dicker Sack." oder "Du Scheißer stinkst." 

Gespräche darüber wurden kategorisch abgeblockt, ich bekam keine Antwort oder 
mit Kommentaren wie "dafür habe ich keine Zeit" wurden solche Situationen 
abgetan . 
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Wie wurde weiter damit umgegangen (aus Online-Befragung)

• die Situation wurde nicht weiter verfolgt, da in dem Moment, wenn Leitung in 
Raum kam, sofort anderes Verhalten gezeigt wurde
→ ich kam mir vor wie im falschen Film

• kollegiale Beratung innerhalb des Teams keine Alternative für mich, 
Supervisionsmöglichkeit abgelehnt

• An solchen Tagen habe ich die Kollegin aus dem Bad geschickt und die Kinder 
allein betreut.

Schutzkonzeptentwicklung hilft, solche Situationen präventiv zu besprechen,
Haltungen zu entwickeln bzw. klare Verfahrensweise und Zuständigkeiten für den
Einzelfall zu entwickeln.



Rückfragen und 
Rückmeldungen



Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit.

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband 
Sachsen e.V.
Geschäftsstelle

Landkreis Görlitz
Jugendamt

Tierra – Eine Welt e.V.
Netzwerkbüro Kinderschutz und Frühe Hilfen

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf 
der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen 

Haushalts und dem Landkreis Görlitz


